
Kantonale Abstimmung am 4. März
Die Revision des Stipendiengesetzes

Bei der Revision des Stipendiengesetzes ging der
Grosse Rat gegen den Widerstand der Ratslinken
weiter, als der Regierungsrat vorgeschlagen hatte:
Stipendienbezüger an Hochschulen sollen künftig
ein Drittel der bezogenen Stipendien zurückzahlen.

Ein Drittel soll
zurückbezahlt
werden

er Kanton Aargau
hat im Jahr 2016 ins-
gesamt 3441 Stipen-
diaten mit Ausbil-
dungsbeiträgen un-
terstützt. An Schüle-

rinnen und Schüler der Sekundarstufe
II wurden rund 8 Millionen Franken
ausgerichtet, an Studierende an Fach-
hochschulen und Universitäten rund
10 Millionen Franken. Der Anteil der
Studierenden, die im Aargau ein Sti-
pendium erhalten, liegt mit 8,5 Pro-
zent unter dem gesamtschweizeri-
schen Wert von 9,8 Prozent. Zudem
wurden 448 Darlehen ausbezahlt.

Wer im Aargau Anrecht auf Ausbil-
dungsbeiträge hat und wie hoch diese
auf verschiedenen Schulstufen ausfal-
len können, regelt das Stipendien-
gesetz. Eine überarbeitete Fassung
des Gesetzes, das zwar dem Kanton
Einsparungen bringt, den Stipendien-
bezügern aber erhebliche Nachteile,
kommt am 4. März zur Abstimmung.

Warum braucht es eine Ände-
rung des Stipendiengesetzes?

Der Kanton Aargau ist Mitglied des in-
terkantonalen Stipendienkonkordats,
dem 18 Kantone angehören. Das Kon-
kordat regelt unter anderem die
Höchstansätze auf der Sekundarstufe
II. Da verlangt das Konkordat einen
Höchstansatz von 12 000 Franken;
bisher zahlte der Aargau maximal
10 000 Franken.

Diese und andere, eher geringfügi-
ge Anpassungen verlangen eine Ände-
rung des bestehenden Gesetzes. Aber
weil der Kanton sparen muss, nahm
die Regierung die Gesetzesänderung
zum Anlass, auch gleich noch weitere
Änderungen anzubringen, die auf
Kosten der Stipendienbezüger den
Kanton finanziell entlasten sollen.

Wie wird gespart?
Die Regierung schlägt vor, dass

der jährliche Höchstbetrag für Studie-
rende von 17 000 auf 16 000 Franken
reduziert wird. Das ist der vom Kon-
kordat gerade noch erlaubte Mindest-
höchstbetrag. Dadurch könnte der
Kanton jährlich rund 250 000 Fran-
ken einsparen. Der Vorschlag gefiel
auch dem Grossen Rat.

Zudem soll das Elternbudget bei
Studierenden ab 25 Jahren noch stär-
ker gewichtet werden. Der vermehrte
Rückgriff auf die Finanzen der Eltern
soll jährlich rund 700 000 Franken
bringen. Einer Mehrheit der Bildungs-
kommission ging das aber zu wenig
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weit. Sie brachte das Splittingmodell
ins Spiel, das vorsieht, dass ein Drittel
jedes Stipendiums, das auf der Terti-
ärstufe vergeben wird, zurückbezahlt
werden muss. Obwohl der Regie-
rungsrat sich anfänglich klar gegen
das Splittingmodell aussprach, setzte
sich im Grossen Rat das Splittingmo-
dell nach zwei intensiven Debatten
dennoch durch.

Wie funktioniert das Splitting-
modell?

Wer als Studierender künftig ein Sti-
pendium vom Kanton bezieht, muss
ein Drittel dieses Betrages innerhalb
von zehn Jahren zurückzahlen. Gegen
den Willen der Regierung und der
SVP beschloss der Grosse Rat, dass
dies zinsfrei geschieht. Ursprünglich
vorgesehen war eine Verzinsung von
drei Prozent. Die zinsfreie Rückzah-
lung soll die Studierenden, die durch
das Splittingmodell zwangsläufig mit
Schulden den Berufseinstieg angehen
müssen, etwas entlasten.

Wie viel Geld kann eingespart
werden?

Mit der Umsetzung des Splittingmo-
dells und allen weiteren vorgeschlage-
nen Gesetzesänderungen verbleibt
unter dem Strich eine Einsparung für
den Kanton von rund 2,4 Millionen
Franken pro Jahr.

Welches sind die möglichen
Konsequenzen des Splitting-
modells?

Der Regierungsrat geht davon aus,
dass mit der Einführung des Splitting-
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modells die Studierenden eine länge-
re Studiendauer in Kauf nehmen:
Weil sie sich eben nicht verschulden
wollen, arbeiten sie neben dem Studi-
um, um sich so das Studium finanzie-
ren zu können. Dies wiederum hat
häufig eine längere Studiendauer zur
Folge, was den Kanton teuer zu ste-
hen kommen könnte: Pro Studienjahr
und Studentin oder Student muss der
Kanton Aargau 17 000 Franken den
kantonalen Universitäten entrichten.

Was sagt die Regierung zum
Splittingmodell?

Angesichts der angespannten Lage
der Kantonsfinanzen trägt die Regie-
rung das Splittingmodell mit, auch
wenn aus bildungspolitischer und
volkswirtschaftlicher Sicht die Argu-
mente eher dagegen sprechen wür-
den. Die Aargauer Stipendienpolitik
sei im Hochschulbereich darauf aus-
gerichtet, den Studierenden einen
möglichst schnellen Abschluss zu
ermöglichen, argumentiert der Re-
gierungsrat. Diese bisher erfolgrei-
che Strategie ist nun mit dem Split-
tingmodell gefährdet. Der reine Sti-
pendienaufwand kann durch das
Splittingmodell um rund 3 Millionen
Franken gekürzt werden; der Mehr-
aufwand, den das neue Modell be-
dingt, beträgt rund 1,3 Millionen
Franken.

Wo steht der Aargau im Vergleich
mit den anderen Kantonen?

Falls die Änderungen zum Stipendi-
engesetz vom Aargauer Stimmvolk
angenommen werden, belegt der
Kanton Aargau künftig den letzten
Platz im Schweizer Stipendienwesen.
Das Durchschnittsstipendium beträgt
dann noch rund 5300 Franken; weni-
ger zahlt kein Kanton. Bei deutlich
höheren Durchschnittsstipendien
kennen auch die Kantone Luzern, Ob-
walden, Uri und Wallis (sowie Bern
und Tessin für die Master-Stufe) das
Splittingmodell.

Warum kann das Volk über die
Gesetzesänderung abstimmen?

Grundsätzlich hätte der Grosse Rat
autonom über die Gesetzesänderung
entscheiden können. Im vorliegen-
den Fall aber verlangte die SP-Frakti-
on, dass die Vorlage vors Volk
kommt. 35 Stimmen braucht es für
das Behördenreferendum, 49 Rätin-
nen und Räte wollten, dass die Aar-
gauer Stimmberechtigten am 4. März
darüber befinden können, wie künf-
tig im Aargau die Stipendien verge-
ben werden.
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VON JÖRG MEIER

Die Grünen haben an ihrer Partei-
versammlung bereits die Nein-
Parole beschlossen. Im Laufe
dieser Woche werden die ande-
ren Parteien ihre Parolen fassen.
Bereits geäussert haben sich
auch der Aargauische Gewerbe-
verband und die Aargauische In-
dustrie- und Handelskammer:
Beide plädieren für ein Ja.
An der Kantonsschule Wettingen
findet am 30. Januar um 17. 15
Uhr ein Polittalk zum neuen Sti-
pendiengesetz statt. Neben ge-
standenen Politikern nehmen
auch direktbetroffene Kantisch-
üler und Studierende an der Dis-
kussion teil. (JM)
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ERSTE ABSTIMMUNGSPAROLEN

Sparen auf Kosten
der Studierenden?

Das neue Stipendiengesetz sieht vor, dass Studierende, die ein Stipendium beziehen,  sich damit gleichzeitig auch verschulden. MARTIN RÜTSCHI/KEYSTONE

Wer eine Lehre macht und später eine
Weiterbildung absolviert, muss diese
selber bezahlen, sprich: Der Staat un-
terstützt ihn oder sie nicht. Hier be-
steht eine Ungleichbehandlung von Stu-
denten und anderen Aus-
zubildenden. Trotzdem
machen viele eine Weiter-
bildung, denn mit dem
höheren Bildungsab-
schluss ist meist ein bes-
serer Verdienst verbun-
den. Wer studiert, er-
reicht schon durch die
Erstausbildung einen hö-
heren Abschluss und
kann so von einem höhe-
ren Lohn ausgehen und
ist folglich auch in der La-
ge, das zinsfreie Darlehen
binnen zehn Jahren nach
Studienabschluss zurückzuzahlen.

Auch in anderen Kantonen wird das
Splitting angewandt (Bern, Luzern,
Nidwalden, Tessin, Uri, Wallis). Der

Aargau ist aber der einzige Kanton, der
dabei zinslose Darlehen einführen will,
was für die bezugsberechtigten Stu-
denten ein Vorteil ist. Wem ein Stipen-
dium gewährt wird, kann sich auch

nur zwei Drittel des Sti-
pendiums auszahlen las-
sen und auf den Drittel
Darlehen verzichten, um
Schulden zu vermeiden.

Betriebe bemängeln die
fehlende praktische Erfah-
rung von Uniabsolventen
und die Wirtschaft klagt
über den Fachkräfteman-
gel. Studenten, die wäh-
rend des Studiums arbei-
ten, wenn möglich schon
in ihrer zukünftigen Bran-
che, können sich prakti-

sches Wissen aneignen, sie lernen, was
auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist, und
wirken gleichzeitig dem Fachkräfte-
mangel entgegen, was wiederum der
Wirtschaft hilft.

Das neue Stipendiengesetz
schafft mehr Gerechtigkeit

PRO
Tanja Primault-Suter,

Grossrätin SVP,
Präsidentin Bildungskommission,

Gipf-Oberfrick

Der Stipendienaufwand des Kantons
Aargau liegt bereits heute unter dem
schweizerischen Durchschnitt. Mit der
Einführung des Splittingmodells, das
keine nachhaltige Einsparung bringt,
würde der Aargau im Sti-
pendienwesen künftig
den letzten Platz aller
Kantone belegen. Es wi-
derspricht der Chancen-
gerechtigkeit, wenn sich
junge Menschen aus fi-
nanziell bescheidenen
Verhältnissen für ihre
Ausbildung verschulden
müssen. Die Stipendien-
politik des Kantons Aar-
gau ist darauf ausgerich-
tet, dass die Studierenden
ihr Studium schnell ab-
schliessen und möglichst
früh ins Erwerbsleben eintreten kön-
nen. Das Splittingmodell widerspricht
dieser Politik fundamental. Erfahrun-
gen aus den wenigen Kantonen, die
dieses Modell kennen, zeigen, dass vie-

le Studierende eine längere Studien-
dauer in Kauf nehmen und zur Finan-
zierung des Studiums eine umfangrei-
che Nebenerwerbstätigkeit ausüben,
statt sich zu verschulden. Eine längere

Studiendauer führt je-
doch zu höheren inter-
kantonalen Beiträgen des
Aargaus an die Hochschu-
len. Zudem zeigt der Bil-
dungsbericht Schweiz
2014 auf, dass eine Er-
werbstätigkeit während
des Studiums das Risiko
eines Studienabbruchs er-
höht. Das können wir uns
nicht leisten! Das Stipen-
dienwesen muss weiter-
hin in der Lage sein, die
Ausbildungsbereitschaft
und Chancengleichheit zu

fördern und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit des Kantons zu stärken. Ich ver-
traue auf die Einsicht und die Solidari-
tät des Stimmvolkes, das über ein fei-
nes Gespür für Bildungsfragen verfügt.

Dieses Stipendiengesetz
können wir uns nicht leisten

KONTRA
Thomas Leitch

Grossrat SP,
Mitglied Bildungskommission,

Wohlen
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